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Anforderungen an die Aufzeichnungsunterlagen für ÖLN-Betriebs-
kontrollen  

 
Für den ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN): betrifft alle Betriebe 

 Suisse Bilanz (Nährstoffbilanz): berechnet mit einer zugelassenen Version Abschluss jährlich 

am 31. Dezember und unterschrieben. Original wird bei der Kontrolle eingezogen. 

 Bei Abgabe oder Übernahme von Hofdünger: HODUFLU - Bericht „Saldi (01.01.-31.12.)“ ist 

vorzulegen. Nur erfolgte und bestätigte Lieferungen werden aufgerechnet, oder vom Abneh-

mer unterschriebenen Lieferschein bereithalten 

 Suisse-Bilanz/GMF: Lieferscheine von allen Zu- und Wegfuhr von Futtermitteln bzw. Produk-

ten sämtliche Liefer /Waagscheine vom Ackerbau/Futterbau 

 bei Tierhaltung: notwendige Auslaufjournale, Stallplan  

 BTS: Beleg für Konformität der Liegematten  

 Mastgeflügel: Schlachtabrechnungen für Besatzdichteberechnung 

 

Für den ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN): betrifft nur Betriebe mit LN 

 Betriebsplan mit eingezeichneten Biodiversitätsförderflächen: Plan aus LAGIS empfohlen. 

 Formulare „Einsatz betriebsfremder Düngemittel“, abgeschlossen per Jahresende 

 Fruchtfolge nach Variante 1: (bei über 3 ha offene Ackerfläche): Fruchtfolgeplan mit ange-

bauten Kulturen mit Kugelschreiber, geplante Kulturen mit Bleistift bei Flächentausch: 

Fruchtfolge-Plan und Bodenproben der Partnerbetriebe müssen vorliegen 

 Fruchtfolge nach Variante 2 (bei über 3 ha offene Ackerfläche): Formular Anzahl Kulturen 

und Kulturanteile 

 Schlagkarten (Acker- und Futterbau), resp. Feld- / Wiesenkalender oder Wiesenjournal (inkl. 

Biodiversitätsförderflächen) in Papierform oder Einsicht an PC  sind auf Verlangen auszu-

drucken 

 Bei Kurzpachten: Name, Adresse des Pächters, Dauer der Kurzpacht, Kultur in Fruchtfolgeplan 

eingetragen siehe Regelung zur Kurzpacht auf Homepage BLW: www.blw.admin.ch  Instru-

mente  Direktzahlungen  Ökologischer Leistungsnachweis / pdf ÖLN bei Kurzpacht. 

 gültige Bodenproben von einem anerkannten Labor  

 Nach abgeschlossener Betriebsstrukturdatenerhebung durch den Betriebsleiter muss das 

Betriebsdatenblatt und das Flächenverzeichnis ausgedruckt und bei der Kontrolle vorgelegt 

werden.  

 Werden die Biodiversitätsförderflächen innerhalb einer ÖLN – Gemeinschaft erbracht, so ist 

auch eine Kopie der Ausdrucke der Partnerbetriebe erforderlich. 

 spezifische Unterlagen der Bereiche Gemüse, Obst, Beeren, Reben und Feldobstbau. 

 Schonende Bodenbearbeitung/ angemessene Bodenbearbeitung: Schlagkarten / Rechnun-

gen vom Lohnunternehmer 

 Hygiene Pflanzliche Primärproduktion: Lieferscheine für landwirtschaftliche Hilfsmittel (PSM, 

Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmittel), Zu- und Wegfuhr von Futtermitteln inkl 

Mais/ Stroh etc. . 
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 Pflanzenschutz: Bei der Kontrolle sind die vollständigen und bis zum Kontrolldatum nachge-

führten Aufzeichnungsunterlagen bereitzuhalten (mind. für die letzten 3 Jahre. 

 Bestätigung des Spritzentests / Pflanzenschutzgeräteprüfung, inkl. verwendete Düsen.  

 Die Zulassungsnummer von Pflanzenschutzmitteln "W-Nummer" müssen aufgezeichnet wer-

den. 

 

Empfehlung der KOL: 

 Saatgutlieferscheine bereithalten.  

 Generell: Belege von Lohnunternehmern, sofern als Aufzeichnungsunterlage für die Kon-

trolle von Relevanz. 

 Lieferscheine/ Rechnungen Saatgut  

 

 

Für die  Label - Kontrollen:  

 Massgebend sind die Vorschriften der Labelgeber (auf der jeweiligen Homepage  

ersichtlich) 

- IP-Suisse: Pflanzenbau – IP-SUISSE (ipsuisse.ch) 
- SwissGAP: SwissGAP - Agrosolution AG 

- Nachhaltigkeit Früchte: «Nachhaltigkeit Früchte» - Schweizer Obstverband (swiss-
fruit.ch) 

- Hochstamm SUISSE: Hochstamm_Richtlinien_2018_Ansicht.pdf (hoch-
stammsuisse.ch) 

- QM-Schweizerfleisch (agriquali): Richtlinien & Reglemente – qm-schweizer-
fleisch.ch 

- AOP-EMMENTALER: FAQ Archives - Emmentaler AOP Switzerland 

- Grüner Teppich: Grüner Teppich | Swissmilk 
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https://www.ipsuisse.ch/produzenten/pflanzenbau/
https://agrosolution.ch/swissgap/#dokumentation
https://www.swissfruit.ch/de/verband/anbau-und-richtlinien/nhf/
https://www.swissfruit.ch/de/verband/anbau-und-richtlinien/nhf/
https://www.hochstammsuisse.ch/wp-content/uploads/2018/08/Hochstamm_Richtlinien_2018_Ansicht.pdf
https://www.hochstammsuisse.ch/wp-content/uploads/2018/08/Hochstamm_Richtlinien_2018_Ansicht.pdf
https://www.qm-schweizerfleisch.ch/de/dokumente/richtlinien
https://www.qm-schweizerfleisch.ch/de/dokumente/richtlinien
https://www.emmentaler.ch/de/kategorie/faq
https://www.swissmilk.ch/de/produzenten/milchmarkt/gruener-teppich/

